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 Technischer Ausschuss 

- nicht öffentlich am 13.04.2016  

 Gemeinderat 

- öffentlich am 27.04.2016  

  

 Sitzungsvorlage 116/2016/1 

Bauberatung + Bauverwaltung 

Bürgermeister 

Bruno Walter 

 

 

 

Künftige Nutzung des öffentlichen Fußwegs zwischen Bahnhofstraße und 

Wilhelmstraße 

 

 

 

Der Technische Ausschuss hat bei 4 Ja-Stimmen und 4 Gegenstimmen den Be-

schlussvorschlag abgelehnt. 

 

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat: 

 

1. Der öffentliche Fußweg zwischen den Grundstücken 237 und 223/1 mit der Flur-

stücksnummer 235 wird aufgegeben. 

 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem angrenzenden Grundstücks-

eigentümer Gespräche zum Verkauf der Fläche zu führen. 

 

  

 

Anlagen 

Lagepläne 
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1. Finanzierung  

 

Finanzielle Auswirkungen:         Ja              Nein 

 

Ausgaben: 

Vorhandener Planansatz:  Straßenunterhaltung 

                                              Straßenbeleuchtung 

350.000 € 

60.000 € 

54.10.01  4211000 

54.10.01  4211001 

10.000 € 

8.000 € 

Benötigte Mittel insgesamt:  18.000 € 

Benötigte Mittel über dem Planansatz 

(Über-/außerplanmäßige Ausgaben): 
- 

Folgekosten: - € 

Einnahmen: 

Vorhandener Planansatz: - € 

Produkt, Sachkonto, Auftrag; ggfs. mehrere - €  

Tatsächliche Einnahmen: - € 

  

Genehmigung der überplanmäßigen/ außerplanmäßigen Ausgaben: 

Mehrausgaben gegenüber Planansatz: - € 

 

Die Voraussetzungen für über-/außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 84 GemO lie-

gen vor: 

 

 Ja                             Nein 

 

Diese können abgedeckt werden durch:  

 

Zuständigkeit (Wertgrenze) laut Hauptsatzung liegt beim 

 

 VA/TA (10.000 EUR bis 25.000 EUR) 

 GR (über 25.000 EUR) 
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2. Sachlage 

 

In Zuge der Diskussion über die Fortschreibung des Plankonzeptes des Rahmen-

plan „Bahnhofsareal“ hat der GR am 10.10.2012 auch über die zukünftige Ver-

wendung des bisherigen öffentlichen Fußweges zwischen den Grundstücken 237 

und 223/1 mit der Flurstücksnummer 235 beraten (siehe Anlagen). 

 

Aufgrund der bestehenden Wegeverbindungen im unmittelbaren Umfeld sowie 

auch aus Kostenüberlegungen vertrat die Verwaltung die Auffassung, den Weg 

aufzugeben. 

 

Bei 7 Ja-Stimmen und 11 Nein-Stimmen wurde der Antrag vom Gemeinderat 

mehrheitlich abgelehnt. 

 

Nach dem zwischenzeitlich die beiden Bauvorhaben nahezu abgeschlossen sind 

und damit die künftige Wegeführung und Gestaltung des Gesamtbereiches er-

sichtlich ist, hält die Verwaltung es für sinnvoll, vor einer Wiederherstellung des öf-

fentlichen Weges die Frage des Nutzens und damit auch der gegebenenfalls er-

forderlichen Kosten erneut zu beraten. 

 

Nachdem der Weg vor Beginn der Hochbaumaßnahmen in einem schlechten 

baulichen Zustand war, würde sich der städtische Kostenanteil für die Wiederher-

stellung auf voraussichtlich etwa 10.000 Euro belaufen. Hinzu kommen weitere Kos-

ten für eine Beleuchtung in Höhe von ca. 8.000 Euro. 

 

3. Vorschlag der Verwaltung 

 

Die Verwaltung schlägt vor, den bisher bestehenden öffentlichen Fußweg auf-

grund des geringen Nutzens und angesichts der fußläufigen Möglichkeiten im un-

mittel-baren Umfeld, außerdem den zu erwartenden Kosten bei gleichzeitig zu-

künftig zu tragender Unterhaltungslast, den Weg aufzugeben und mit dem an-

grenzenden Grundstückseigentümer über einen Verkauf der Fläche zu verhan-

deln. 

 

Die entsprechenden Lagepläne sind in der Anlage beigefügt. 
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